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41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

AsylG 1997 §32;

AsylG 1997 §6 Z3;

Rechtssatz

Der Tatbestand des § 6 Z 3 AsylG 1997 kann nur dann als erfüllt angenommen werden, wenn Umstände vorliegen, die

besonders deutlich die Unrichtigkeit der erstatteten Angaben vor Augen führen. Es muss unmittelbar einsichtig

("eindeutig", "o?ensichtlich") sein, dass die abgegebene Schilderung tatsächlich wahrheitswidrig ist. Dieses Urteil muss

sich quasi "aufdrängen", der (die) dazu führende(n) Gesichtspunkt(e) muss (müssen) klar auf der Hand liegen, sei es

allenfalls auch deshalb, weil nach einem Ermittlungsverfahren "Hilfstatsachen" (zB. fehlende Kenntnis der behaupteten

Stammessprache) substantiell unbestritten bleiben. Im Ergebnis setzt die erforderliche "qualiEzierte

Unglaubwürdigkeit" somit voraus, dass es weder weitwendiger Überlegungen noch einer langen Argumentationskette

bedarf, um zu erkennen, dass das Vorbringen eines Asylwerbers nicht den Tatsachen entspricht. Insoweit stellt die

Regelung des Gesetzgebers, der (u.a.) für die Fälle o?ensichtlich unbegründeter Asylanträge ein abgekürztes

Berufungsverfahren vorsieht (§ 32 AsylG 1997), eine adäquate Reaktion dar, weil es dann bei der Entscheidung über

die Asylgewährung typischerweise nur um die Klarstellung einfacher Fragen, nicht aber um diGzile

Beweiswürdigungsprobleme gehen kann. Dem entspricht - bezogen auf die rechtliche Würdigung des Sachverhaltes -

die Rechtsprechung des VwGH, wonach das Erfordernis einer Beurteilung komplexer asylrechtlicher Zusammenhänge

die Abweisung eines Asylantrages als o?ensichtlich unbegründet ausschließt (Hinweis E vom 21. Oktober 1999, Zl.

98/20/0196).
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